
Handlungsgehilfen einer totalitä
ren Ideologie degradieren" oder 
„Sozialdemokraten bereiten ge
meinsam mit Kommunisten und 
Chaoten Aktionen gegen unsere 
Bundesrepublik" vor, sollen ein 
potentielles Bündnis von vornher
ein verhindern, das Engagement

An Umfang und Schärfe nehmen 
auch gegnerische Aktivitäten zur 
Einschüchterung, Disziplinierung 
und Kriminalisierung der Frie
densbewegung zu. Unvermindert 
fordern rechtsgerichtete Kräfte 
in der BRD, die seit längerem ge
planten Maßnahmen zur Ver
schärfung des Demonstrations
strafrechts unverzüglich durchzu
setzen.
So werden Demonstranten 
„rechtlich" zum Freiwild für die 
Polizei erklärt, indem ihnen bei
spielsweise das Tragen eines Hel
mes - von demonstrierenden 
Bürgern zurecht als Schutz vor 
dem Polizeiknüppel gedacht - 
untersagt oder die Teilnahme an 
einer Demonstration, weil gegen 
Raketenstationierung, Sternen- 
kriegspläne und Hochrüstung ge
richtet, verboten wird.
Eine bereits praktizierte Form der 
Einschränkung des Demonstra
tionsrechts besteht darin, daß 
verschiedene Stadtverwaltungen 
der BRD von Friedensorganisa
tionen die Hinterlegung einer 
Kaution, zum Teil bis zu 60 000 
DM, als Voraussetzung für die 
Genehmigung von Friedensde
monstrationen einfordern. Das 
viel gerühmte Demonstrations
und Versammlungsrecht wird da
mit nicht nur zu einem käuflichen 
Grundrecht degradiert, sondern 
bei Nichthinterlegung der 
Summe direkt außer Kraft ge
setzt.
Einen beträchtlichen Umfang 
nimmt die Androhung bzw. Ein
leitung von Maßnahmen der Dis
ziplinierung und Reglementie
rung von staatlichen Angestell
ten, dazu zählen unter anderem 
die Lehrer, auch von christlich 
motivierten Friedenskräften an.

der SPD für friedliche Koexistenz 
und Sicherheitspartnerschaft in 
Zweifel ziehen, die Anziehungs
kraft der Friedensbewegung un
terminieren und die Kommuni
sten von der Friedensbewegung, 
dieser wahrlich weltumspan
nenden Kraft, isolieren.

1984 wurden gegen 90 Westberli
ner Professoren wegen ihres Pro
testes gegen die Raketenstatio
nierungspolitik der Bundesregie
rung disziplinarische Vorermitt
lungsverfahren eingeleitet. An
fang 1985 richtete der Staatsse
kretär im Bundesverteidigungs
ministerium Rühl eine scharfe 
Kritik an die Lehrerschaft der 
BRD, verbunden mit der Auffor
derung, den friedensgefährden
den Charakter der Bundeswehr 
als „Verteidigungsauftrag" auszu
geben' und in diesem Sinne auf 
die Schüler einzuwirken. 
Wesentlich zugenommen haben 
Polizeieinsätze gegen Teilnehmer 
von Friedensdemonstrationen. 
Diese zeichnen sich immer mehr 
durch Massenaufgebote von Po
lizei- und Armeekräften, große 
Rücksichtslosigkeit und Brutalität 
aus. So verfügte die Bundesre
gierung im November 1983 einen 
Großeinsatz von mehreren tau
send Polizeibeamten, die mit Po
lizeistock; Wasserwerfer und Gas 
gegen demonstrierende Frie
denskräfte vorgingen. Dabei kam 
es zu mehr als 500 Verhaftungen 
und schwersten Verletzungen bei 
Demonstranten. Ähnlich brutale 
Einsätze gegen Friedenskräfte 
gab und gibt es in Großbritan
nien und den USA.
Erhebliche Ausmaße haben 
staatlich-juristische Maßnahmen 
wie vorläufige Festnahmen, Ein
leitung von Ermittlungsverfahren, 
Erlaß von Strafbefehlen, mit de
nen Geldstrafen zwischen 500 
und 20 000 DM ausgesprochen 
werden, Erhebung von Anklagen 
und gerichtliche Verurteilungen 
angenommen. ,
So wurden beispielsweise von 
August 1983 bis Ende Februar

1984 680 Personen wegen ihres 
Protestes vor dem USA-Militär- 
depot Mutlangen festgenom
men; mindestens fünfeinhalbtau
send Friedensdemonstranten 
sind seit 1981 in der BRD straf
rechtlich zur Verantwortung ge
zogen worden.
Unter Mißachtung des Mehr
heitswillens der Bevölkerung hat 
das höchste Gericht der BRD den 
Raketenstationierungsbeschluß 
der Bundesregierung vom No
vember 1983, den Bundeskanzler 
Kohl als „Jahrhundertentschei
dung" glorifiziert, im Nachhinein 
legitimiert. Die rechtspolitischen 
Folgen dieser „höchstrichterli
chen Entscheidung" zielen dar
auf, jeden gleich wie gearteten 
demokratischen Widerstand ge
gen die begonnene Raketensta
tionierung und gegen den mili
tanten Konfrontations- und Hoch
rüstungskurs de jure als verfas
sungswidrig zu erklären. Mit die
sem Urteil sollen die Friedens
kräfte zur Kapitulation gezwun
gen und für den Fall kriminalisiert 
werden, daß sie ihren außerparla
mentarischen Kampf für eine 
Welt mit immer weniger Waffen 
fortsetzen.
Die Völker aber und alle friedlie
benden Kräfte lassen sich von 
niemandem das Recht, in Frieden 
und Freiheit zu leben, nehmen. 
„Im Bewußtsein der Menschen in 
aller Welt festigt sich die Über
zeugung, daß eine Welt ohne 
Kriege und Waffen praktisch er
reichbar ist. Es ist die Überzeu
gung, daß eine solche Welt 
schon in unserer Zeit errichtet 
werden kann, und daß es darauf 
ankommt, im Interesse einer sol
chen Welt aktiv zu handeln und 
schon heute dafür zu kämpfen!"1 2
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